Wohnhauspolice

· Bürgerliches Gesetzbuch § 823 [Schadenersatzpflicht]

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

1. Bauherrenhaftpflichtversicherung

· DER BAUHERR IST DEM GESETZ NACH, FÜR ENTSTANDENE SCHÄDEN IMMER HAFTBAR

· Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr während der gesamten Bauzeit, einerseits in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme, andererseits längstens jedoch für die vereinbarte Dauer, ab Vertragsbeginn.
· Es gelten die vereinbarten Jahreshöchstersatzleistungen (Maximierung) für alle während der Vertragsdauer eingetretenen Versicherungsfälle.

· Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht:

· Als Besitzer des zu bebauenden Grundstücks und des errichteten Bauwerks

· Aus dem Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen (bis 6 Km/h) und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (bis 20 Km/h)

Bei Mitversicherung von Eigenleistungen bei der Planung, Bauleitung oder Ausführung des Bauvorhabens – Bauen in eigener Regie – bezieht sich der Versicherungsschutz auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht der zur Mithilfe eingesetzten Personen für Schäden, die sie in Ausführung dieser Verrichtungen verursachen.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

Versicherungsschutz des Risikos Umwelthaftpflicht – Basisversicherung, lt. Vereinbarungen.

	Versicherungssumme - Bausumme EUR 145.000
	Prämie - Brutto

	06 Mio. EUR Personen-, Sach- und Vermögensschäden

01 Mio. EUR Mietsachschäden
	EUR 0.046,90


2. Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (Mehrfamilienhaus - bebaute und unbebaute Grundstücke)

· Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundstücksbesitzer (Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer) des im jeweiligem Angebot bezeichneten Gebäudes oder Grundstückes (Konditionen siehe Bauherrenhaftpflichtversicherung)

· Mitversichert ist die Haftpflicht:

· Als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Erdarbeiten) bis zu einer entsprechenden veranschlagten Bausumme von DM je Bauvorhaben. In der Regel bis zu DM 100 TDM

· Der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen

· Aus dem Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Arbeitsmaschinen etc. – siehe Bauherrenhaftpflichtversicherung / z.B. Rasenmäher, Schneeräumer u.a.

· Wegen Schäden durch häusliche Abwässer sowie wegen Schäden durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals

· Bei einer Wohnungseigentümer - Gemeinschaft, erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem gemeinschaftlichen Eigentum. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

· Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter oder gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer

· Gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum.

	Versicherungssumme – 1 Wohneinheit
	Prämie - Brutto

	06 Mio. EUR Personen-, Sach- und Vermögensschäden

01 Mio. EUR Mietsachschäden
	EUR 0.000,00


3. Bauleistungsversicherung oder Bauwesenversicherung
· Versicherungsschutz besteht in der Regel für alle Bauleistungen, Baustoffe und Bauteile für den Roh- und Ausbau oder für den Umbau des in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäudes:

· Unvorhergesehene Sachschäden durch Zerstörung oder Beschädigung, insbesondere durch
· Höhere Gewalt und Naturereignisse

· Ungewöhnliche Witterungsverhältnisse wie Hochwasser, Sturm, Hagel, Frost, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse nicht gerechnet werden musste

· Böswilligkeit Dritter, Ungeschicklichkeit oder Fahrlässigkeit

· Folgeschäden aus Konstruktions- und Materialfehlern

· Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener Bestandteile

· Glasbruchschäden

· Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion sowie durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen (muss eventuell separat vereinbart werden)

· In der Regel wird bei der Bauleistungsversicherung eine Selbstbeteiligung
in Höhe von 10 % je Schadensfall, mindestens aber DM 500 vereinbart.

	Versicherungssumme – Bausumme EUR 145.000
	Prämie - Brutto

	Siehe Deklaration Bauleistungsversicherung
	EUR 0.166,90


4. Wohngebäudeversicherung
· Versichert ist das Wohngebäude entsprechend der vereinbarten Versicherungssumme für das im Versicherungsvertrag bezeichnete Objekt, dessen Risikobeschreibung, der versicherten Gefahren, der allgemeinen und der besonderen Bedingungen, welche sich in der Regel von Versicherer zu Versicherer sehr stark unterscheiden können.

· Versichert werden kann in diesem Zusammenhang, eine Feuerrohbauversicherung bzw. eine Wohngebäudeversicherung

· Bei der Inanspruchnahme eine Darlehens – muss der Bank eine Sicherungsabtretung (mindestens Feuerrohbauversicherung) vorliegen 

	Versicherungssumme 
	Prämie - Brutto

	EUR 145.000 = 100 qm Wohnfläche oder

EUR 007.090 = Wert 1914 / gleitender Neuwert
	EUR 0.106,40

	Versicherte Gefahren:

Feuer; Leitungswasser; Sturm; Hagel; Elementar (Deklaration)
	


5. Bauhelfer – Unfallversicherung

· Versichert sind, Bauhelfer – auch Messe-, Ernte- und Festhelfer (ohne Namensnennung) gegen die Gefahren eines Unfalles.

· Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

· Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule – ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

· Unfälle auf den Wegen zu und von der versicherten Tätigkeit sind nicht versichert.

	Versicherungssummen und Leistung
	Prämie - Brutto

	EUR 150.000 Vollinvalidität (300 % Progression)
	

	EUR 050.000 Grundinvalidität
	

	EUR 000.025 Unfall - Krankenhaustagegeld
	

	EUR 000.025 Unfall – Genesungsgeld pro Tag Krankenhaus
	

	EUR 010.000 Todesfallleistung
	

	Kurbeihilfe und Bergungskosten sind beitragsfrei mitversichert
	

	------------------------------------------------------------------------------------
	---------------------------

	01 Tag pro Person
	EUR 0.001,55

	01 Woche pro Person
	EUR 0.007,65

	01 Monat pro Person
	EUR 0.015,25

	Mindestprämie:
	EUR 0.030,00


Alternativen:

	Versicherungssummen
	Prämie /- Brutto

	Alternativen möglich
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